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Fachanwaltschaften

Familienrecht

Tätigkeitsschwerpunkte

Allgemeines Zivilrecht, Familienrecht

Fachgebiete/Charakteristika

Martin Löbke, 1964 in Sassenberg geboren, studierte an der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster Rechtswissenschaften. Im Anschluss an das Rechtsreferendariat in Münster wurde Herr
Löbke 1993 als Rechtsanwalt zugelassen. Er spricht gut Englisch.

Herr Löbke ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Familien- und Erbrecht des Deutschen
Anwaltvereins.

Rechtsanwalt Martin Löbke übernimmt Ihre Mandate aus den Bereichen Familienrecht und
Allgemeines Zivilrecht.

Das Allgemeine Zivilrecht beinhaltet eine Vielzahl von rechtlichen Problemen. Es ist maßgeblich im
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt, wird jedoch von zahlreichen Spezial- und Nebengesetzen
ergänzt. Vertragliche Dinge gehören ebenso zu diesem Bereich wie Fragen rund um Eigentum,
Schadensersatz (auch: Schadenersatz) oder das Recht der unerlaubten Handlungen (Deliktsrecht).
Die wesentlichen Probleme ergeben sich insbesondere in den folgenden Bereichen: Kaufrecht,
Werkvertragsrecht, Mietrecht, Reiserecht, Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB),
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Schadensersatzrecht, Deliktsrecht und Zwangsvollstreckungsrecht. Martin Löbke hilft Ihnen in
diesen Bereichen ebenso beratend wie gestalterisch. Selbstverständlich ist er Ihnen aber auch bei
der Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen behilflich.

Spezialitäten

Martin Löbke ist seit 1998 berechtigt, die Bezeichnung “Fachanwalt für Familienrecht” zu führen. Die
Bezeichnung “Fachanwalt” wird durch die jeweilige Rechtsanwaltskammer zuerkannt, wenn in dem
Fachgebiet besondere theoretische Kenntnisse und besondere praktische Erfahrungen vorliegen,
die erheblich das Maß dessen überschreiten, was üblicherweise durch die berufliche Ausbildung
und praktische Erfahrung im Beruf vermittelt wird. Ein Rechtsanwalt kann maximal zwei
Fachanwaltsbezeichnungen führen. Zu deren Erwerb muss er mindestens drei Jahre als
Rechtsanwalt zugelassen sein. Wer eine Fachanwaltsbezeichnung führt, muss auf diesem
Fachgebiet jährlich an mindestens einer Fortbildungsveranstaltung dozierend oder hörend
teilnehmen. Die Gesamtdauer der Fortbildung darf zehn Zeitstunden nicht unterschreiten.

Rechtsanwalt Martin Löbke berät und vertritt Sie gerichtlich und außergerichtlich in allen Fragen
rund um das Familienrecht, wie sie sich in der Ehe, anlässlich der Trennung der Ehepartner im
Scheidungsverfahren, aber auch im Zusammenhang mit den Problemen einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft ergeben können. Hierzu gehören neben der Ehescheidung die Klärung von
Vermögensauseinandersetzung, Unterhaltsanspruch, Vermögensanspruch oder Vaterschaft, die
Regelung von Sorgerecht und Umgangsrecht mit den gemeinsamen Kindern, der
Versorgungsausgleich sowie der Ehevertrag, der vor, zu Beginn oder während der Ehe gestaltet
werden kann. Wegen der Vielzahl der offenen Fragen steht in diesen Auseinandersetzungen häufig
nicht so sehr der einzelne Aspekt, sondern die Durchsetzung eines positiven Gesamtergebnisses
im Mittelpunkt. Rechtsanwalt Martin Löbke klärt die Aussichten und Risiken des Verfahrens und
sucht mit Ihnen gemeinsam einen Weg, mit dem Ihre Interessen optimal vertreten werden.

Mitglied der Rechtsanwaltskammer Hamm

Alle Aufträge werden gemäß den folgenden Bestimmungen abgewickelt: Bundesrechtsanwaltordnung (BRAO),

Berufsordnung für Anwälte (BORA), Fachanwaltsordnung (FAO), Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), nähere Infos

unter www.brak.de
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